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Vertreterversammlung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG 
Termin: Donnerstag, 18.06.2026 
Beginn:   18:30 Uhr 
Einlass:  ab 18:00 Uhr 
Ort:         Kurhaus Bad Wurzach, Kirchbühlstraße 1, 88410 Bad Wurzach 
 

Tagesordnung 
 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
 

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2025 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 
31.12.2025 sowie Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses 

 
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit 

 
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu 

 
5. Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 

 
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahres-

überschusses 
 

7. Beschlussfassung über die Entlastung 
 7.1 der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 
 7.2 der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 
 

8. Wahlen zum Aufsichtsrat: Turnusmäßige Wahlen 
Zur Wahl stehen:  Thomas Fritz 

Stefan Halder 
Oliver Herkommer 
Birgit Maurer 
Michaela Reißle 
Karl Schneider 
Alexander Schöllhorn 
Dr. Michael Stender 
Oliver Stotz 
Jürgen Wälder  

 
9. Verabschiedungen 

 9.1 Mitglied des Vorstands 
 9.2 der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 

10. Sonstiges  
 
Die Unterlagen zum Geschäftsjahr 2025 (Jahresabschluss und Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrates) 
können im Vorstandsstab in den Filialen  

• Laupheim, Markplatz 5, 88471 Laupheim, 1. OG 

• Leutkirch im Allgäu, Bahnhofstraße 2, 88299 Leutkirch im Allgäu, 1. OG 
 
während der regulären Öffnungszeiten eingesehen werden. Diese Unterlagen liegen auch an der Vertre-
terversammlung im Versammlungsraum zur Einsichtnahme durch die Vertreter aus.  
 
Anträge des Vertretergremiums sowie der Mitglieder, über die in der Vertreterversammlung am 18.06.2026 Beschluss gefasst werden sol-
len, sind beim Vorstand, Bahnhofstraße 2, 88299 Leutkirch im Allgäu oder per E-Mail (vorstand@vbao.de) so rechtzeitig und schriftlich 
einzureichen, dass diese Anträge noch mindestens eine Woche vor der Vertreterversammlung dem Vertretergremium bekannt gemacht 
werden können. 


